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Vormerkung: 
 
Bericht 

 
 
1. Förderung der Wohlfahrtspflege 
 
Die städtischen Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege und andere wohltätige 
Institutionen sind in den Unterabschnitten (UA) 4701 und 4702 zusammengefasst und werden 
bei den Haushaltsberatungen des Stadtrates endgültig festgelegt. Der angeforderte Betrag von 
insgesamt 723.023,00 € ist wie folgt aufgegliedert  
 

Unterabschnitt Bezeichnung   Ansatz 2020 
in € 

4701 Förderung der Wohlfahrtspflege   

7039 Caritasverband   

 Fachambulanz für Suchtprobleme 6.000  

 Wärmestube/Isarhafen Personal 57.000  

 Wärmestube/Isarhafen Unterhalt 5.000 68.000 

    

7049 Diakonisches Werk   

 Schuldnerberatungsstelle 76.000  

 Insolvenzberatungsstelle 57.100 133.100 

    

7059 Paritätische Wohlfahrtsverbände   

 Bay. Blindenbund 250 250 

    

7079 Frauenhaus Landshut  175.000 

    

7096 Maßnahmen der Gesundheitspflege   

 Verein Netzwerk e.V. Suchtberatung 28.000             

 Verein Netzwerk e.V. Seniorenarbeit 9.000 37.000 

    

7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke   

 AWO und Caritasverband, Landshuter 
Interventionsstelle; 
„pro-Aktive Beratungsstelle“ 

28.500  

 FALA Betriebskostenzuschuss 35.500  

 FALA Integrationslotse 65.500  

 Verhütungsmittelfond 7.000  

 AWO Betriebskostenzuschuss 10.000  

 AWO Mehrgenerationenhaus 10.000  

 AWO Migrationsberatung 7.000  

 Netzwerk Migrationsberatung 5.000  

 Diakonisches Werk „Blaue Tür“ 15.000  

 Diakonie, Selbsthilfekontaktstelle 2.500  
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Unterabschnitt Bezeichnung   Ansatz 2020 
in € 

 Interkultureller Nachbarschaftstreff 
DOM 

15.500  

 Haus International Sprachförderung f.  
Flüchtlingsfrauen  

3.000  

 Haus International, Asylsozialberatung 
und Migrationsberatung 

117.500  

 Aidsberatung 2.000  

 Seniorenbeirat der Stadt Landshut 5.000  

 Behindertenbeirat der Stadt Landshut 13.000  

 Allg. Förderung für soziale Zwecke in  
begründeten Fällen 

5.000  

 Telefonseelsorge Ostbayern 600  

 Mitgliedsbeitrag Verein Netzwerk e.V. 30  

 Mitgliedsbeitrag LAG öffentl.und freie 
Wohlfahrtspflege 

233  

 Mitgliedsbeitrag 
Landesseniorenstiftung 

410  

 Mitgliedsbeitrag Deutsche Multiple 
Sklerose Gesellschaft 

500 348.773 

    

1710 Staatszuschüsse   

 Integrationslotse, Mehrgenerationenh. 50.000  

 Insolvenzberatung 57.100  

   -   107.100 

4702 Förderung der Wohlfahrtspflege   

7099 Förderung d. Investitionen ambulanter 
Pflegedienste nach Art. 74 AGSG 

 68.000 

Gesamt   723.023 

 
Die Haushaltsansätze mussten bereits bis 06.09.2019 beim Amt für Finanzen angemeldet 
werden. Soweit die Förderanträge rechtzeitig bis Ende August eingegangen sind, wurden alle 
beantragten Zuschüsse in Höhe der Anforderungen im Haushalt der Stadt Landshut berück-
sichtigt. 
Lag bis Ende August kein entsprechender Förderantrag vor, wurde vorsorglich ein Haushalts-
ansatz in der Vorjahreshöhe berücksichtigt.  
 
 
2. Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel  
 

Unterabschnitt Bezeichnung  Ansatz 2020 
in € 

4987 Freiwillige Hilfen   
7886 Ermäßigung Führerscheinrückgabe  20.000 

7888 Ehrenamtskarte  7.000 

7889 Ermäßigungen wie Sozialpass  50.000 

Gesamt   77.000 

 
Bereits seit 2016 können Bürger ab dem 70. Lebensjahr bei Rückgabe des Führerscheines eine 
kostenlose ÖPNV-Halbjahreskarte bei den Stadtwerken erhalten. Durch Beschluss des 
Sozialausschusses vom 02.05.2018 wurde diese Leistung auf eine Jahreskarte erweitert und 
die Befristung der Maßnahme aufgehoben. Dafür wurde 2019 ein Betrag von 30.000 € 
eingestellt. 2018 haben diese Leistung 66 Personen in Anspruch genommen. 2019 waren es 
bis September 40 Personen. 
 
Dazu kommt ist die Ermäßigung für die Ehrenamtskarte. Die Stadtwerke können hier aber 
keine Trennung bei der Abrechnung zum Sozialpass vornehmen. Insofern wurde hier ein 
(geschätzter) Ansatz für 2020 von 7.000 € wie im Vorjahr vorgesehen. 
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Aufgrund der Ermäßigungen durch den Sozialpass werden von den städt. Verkehrsbetrieben 
und den städt. Bädern Zahlungen fällig. Hierzu werden auf der Haushaltsstelle 4987.7889 
50.000 € veranschlagt. Mit Beschluss des Sozialausschusses vom 24.10.2018 wurde der 
berechtigte Personenkreis um die Empfänger von Wohngeld erweitert.  
 
Insgesamt wird der Haushalt der Stadt Landshut für 2020 mit Ausgaben für freiwillige 
Leistungen im sozialen Bereich in Höhe von 800.023 € belastet. 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Vom Bericht des Sozialamtes über die für das Haushaltsjahr 2020 angeforderten Mittel für 
Freiwillige Leistungen der Stadt Landshut im Bereich der vom Sozialamt bewirtschafteten 
Haushaltsstellen wird Kenntnis genommen.     
 
 
 

Anlagen:  
-   
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